



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Körperschaftsteuer… vom… für X-GmbH
St.-Nr.: .../hier: Abzugsverbot für eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung auf Streubesitzdividenden - § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht der Einspruchsführerin, 

den angefochtenen Körperschaftsteuerbescheid dahingehend abzuändern, dass die Teilwertabschreibung in Höhe von … € berücksichtigt wird.    

Begründung:
Der angefochtene Körperschaftsteuerbescheid ist rechtswidrig und verletzt die Einspruchsführerin in ihren Rechten. 

Im Streitjahr schütteten die … GmbH und die … GmbH Gewinne an ihre Gesellschafter aus. Die Einspruchsführerin erhielt Ausschüttungen aus der … GmbH in Höhe von … € und aus der … GmbH in Höhe von … €. Im Rahmen des Jahresabschlusses setzte die Einspruchsführerin auf die Beteiligungen von jeweils .. % an der … GmbH und … GmbH aufgrund erheblicher Wertminderungen - resultierend aus den oben erwähnten Ausschüttungen und der sich daraus ergebenden voraussichtlich dauerhaften Wertminderung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG Wertberichtigungen an.

Zu Unrecht haben Sie diese Teilwertabschreibung im angefochtenen Körperschaftsteuerbescheid nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG außerbilanziell wieder hinzugerechnet. Denn die Teilwertabschreibung auf die Beteiligungen an der … GmbH und der … GmbH bei der Ermittlung des Einkommens nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG zu berücksichtigen. Sie sind durch die voll steuerpflichtigen Ausschüttungen bedingt gewesen. 

Erforderlich ist insoweit eine verfassungskonforme Auslegung des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG

Da die streitentscheidende Rechtsfrage aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. I R 24/25 geführten Revisionsverfahrens ist (Zulassung durch FG; Vorinstanz: FG München, Gerichtsbescheid v. 31.7.2025 - 6 K 2438/22), gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 

Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
